
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/1/30 2AZR293/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1958

Norm

VersVG §75

VersVG §76

VersVG §77

VersVG §179

Rechtssatz

Ob derjenige, der einen anderen gegen Unfall versichert hat, nach eingetretenem Unfall an den Versicherten bzw

dessen Erben die von dem Versicherer ausgezahlte Versicherungssumme abführen muß, bestimmt sich nach der Art

der Rechtsbeziehungen zwischen Versichertem und Versicherungsnehmer; das Versicherungsvertragsgesetz regelt

diese Frage in §§ 179, 75-77 nicht.

Schlagworte
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